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Abschlusserklärung des 6. Rotwildsymposiums 
die hegegemeinschaft von morgen gleicht die bedürfnisse der wildtiere an ihren le-
bensraum und die nutzungsansprüche des menschen in diesem lebensraum aus. Sie 
kümmert sich um alle vorkommenden jagdbaren arten und betreut deren lebensraum. 
pro fläche existiert nur eine hegegemeinschaft, deren handeln sich an einer leitart orien-
tiert. in gebieten mit rotwildvorkommen sollte das rotwild diese leitart sein. 

die grenzen der hegegemeinschaft werden durch den lebensraum vorgegeben. 
alle reviere sind verpflichtet, in der hegegemeinschaft mitzuwirken. neben den 
Jagdausübungsberechtigten sind die eigenjagdbesitzer bzw. die vertreter der 
Jagdgenossenschaft mitglieder der hegegemeinschaft. weitere nutzergruppen 
erhalten eine beratende Stimme. 

abSchluSSerklärung und forderungen und empfehlungen   
der deutSchen wildtier Stiftung zur weiterentwicklung  
von hegegemeinSchaften
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die hegegemeinschaft erarbeitet ein lebensraumgutachten. darauf aufbauend werden 
konzepte zur verbesserung des lebensraumes und zur regulierung und nutzung der 
wildbestände entwickelt. unter anderem legt die hegegemeinschaft die höhe des ab-
schusses und die regeln für dessen durchführung fest. Sie unterstützt ihre mitglieder 
bei der zügigen erfüllung des abschussplanes. die hegegemeinschaft ermöglicht eine 
regelmäßige weiterbildung ihrer mitglieder. die fortbildung ihrer vorstände wird 
durch den Jagdverband organisiert. die hegegemeinschaft ist fachlicher ansprechpart-
ner für behörden und andere planende Stellen für fragen rund um unsere wildtiere. 

die hegegemeinschaft informiert regelmäßig ihre mitglieder, vernetzt sich mit ande-
ren hegegemeinschaften und betreibt eine breit angelegte öffentlichkeitsarbeit. Sie 
macht auf die konflikte zwischen wildtier und mensch aufmerksam, wirbt für das 
anliegen der wildtiere und verbessert das image der Jagd.

forderungen und Empfehlungen...

... FüR DiE ZuSAMMENSETZuNG DER HEGEGEMEiNSCHAFT voN 
MoRGEN

in der Hegegemeinschaft von morgen sind die interessen der Jagd und des  
Grundeigentums gleichberechtigt vertreten.

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	besteht	aus	den	Jagdausübungsberechtigten	und	den		
  grundeigentümern bzw. ihren vertretern. 

	 •	 In	Ergänzung	zum	Ehrenamt	stellt	die	Hegegemeinschaft	einen	
  hauptamtlichen Sachverständigen an, der aufgaben professionell wahrnimmt.

	 •	 Der	Sachverständige	wird	über	eine	Umlage	und	seinen	Verkauf	von		 	
  dienstleistungen (drückjagdplanung, lebensraumverbesserung,   
  gästeführung, hochsitzbau etc.) finanziert. 

	 •	 Vertreter	aus	Naturschutz-	und	Tourismusverbänden	sowie	ggf.	regionalen		
  Schutzgebieten erhalten als außerordentliche mitglieder eine beratende  
  Stimme in der hegegemeinschaft.
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... FüR DiE oRGANiSATioNSSTRuKTuR DER    
HEGEGEMEiNSCHAFT voN MoRGEN

Die Hegegemeinschaft von morgen verfolgt mit ihrem Einsatz für den Arten-   
und Naturschutz und die Jagd ein öffentliches interesse. Sie ist eine Körper-  
schaft des öffentlichen Rechts. Damit ist die Mitgliedschaft verpflichtend. 

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	als	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	grenzt	sich		
  durch den lebensraum und nicht durch politische grenzen ab. um entschei- 
  dungsprozesse zu vereinfachen, sollten max. 100 reviere mitglied in der  
  hegegemeinschaft sein. 

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	als	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	gibt	sich		
  eine Satzung und eine disziplinarordnung, die vergehen ahndet. verstöße  
  gegen das Jagdgesetz bringt die hegegemeinschaft zur anzeige.

	 •	 Aneinander	angrenzende	Hegegemeinschaften,	die	gemeinsam	Verant-
  wortung für einen lebensraum übernehmen, geben sich eine dem lebens- 
  raum entsprechende gemeinsame hegerichtlinie. in dieser werden   
  abschussvorgaben und die regeln der Jagdausübung, z.b. zur kirrung,   
  den Jagdzeiten oder zur ausübung der nachtjagd, festgeschrieben.

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	als	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	finanziert	sich		
  aus mitgliederbeiträgen. individuelle projekte werden u.a. aus mitteln der   
  Jagdabgabe der länder bezahlt. ein als gemeinnützig anerkannter förderverein  
  unterstützt über Spenden und erbschaften die finanzierung von projekten.

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	als	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	handelt	als		
  juristische person autark und unterliegt keiner dachorganisation. die   
  landesjagdverbände initiieren die bildung von netzwerken und einen   
  regelmäßigen austausch zwischen benachbarten hegegemeinschaften. 

	 •	 Die	Vorstände	der	Hegegemeinschaft	werden	auf	Initiative	der	Jagdverbände		
  regelmäßig geschult. 

Forderungen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Hegegemeinschaften
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... FüR DiE AuFGABEN DER HEGEGEMEiNSCHAFT voN MoRGEN

Die Hegegemeinschaft von morgen übernimmt verantwortung für alle   
jagdbaren Wildarten und ihren Lebensraum. 

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	sorgt	für	ein	Lebensraumgutachten,	auf	dessen		 	
  grundlage die ziele für den lebensraum und die wildpopulation abgeleitet  
  werden. Sie definiert eine wildart als leitart für ihr handeln. alle räumlichen  
  informationen werden mit hilfe eines geoinformationssystems (giS) 
  dargestellt, analysiert und gespeichert. 

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	setzt	sich	dafür	ein,	dass	eine	angemessene	Fläche	für		
  lebensraumverbessernde maßnahmen von grundeigentümern oder den  
  landnutzern zur verfügung gestellt wird. dazu gehören u.a. die waldaußen-  
  und waldinnenrandgestaltung oder die anlage von wildäsungsflächen und  
  wildruhezonen. flächen, die gezielt dem nahrungs- und ruhebedürfnis des  
  wildes dienen, sind von der einzeljagd auszunehmen.

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	führt	regelmäßige	Wildzählungen	mit	anerkannten		
  methoden durch und analysiert die Strecken mit blick auf geschlecht, alter  
  und gewicht. 

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	übernimmt	Verantwortung	für	den	Tierschutz	indem		
  sie das nachsuchenwesen fördert und auf eine tierschutzkonforme   
  regelung zur wildfolge achtet. 

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	führt	eine	eigene	Wildschadenausgleichskasse	in	die		
  sowohl die Jagdausübungsberechtigten als auch die grundeigentümer   
  einzahlen.

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	erarbeitet	in	Regionen,	in	denen	das	Rotwild	im			
  winter gefüttert wird, ein revierübergreifendes, dezentrales fütterungs-
  konzept, das von den revieren umzusetzen ist. 
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	 •	 Für	wesentliche	Eingriffe	in	den	Lebensraum	ist	die	Hegegemeinschaft	der		
  fachliche ansprechpartner für behörden und verbände. dies betrifft u.a.  
  themen der raumordnung, der biotopvernetzung, des wildunfall-
  geschehens und ökologischer ausgleichsmaßnahmen.

Die Hegegemeinschaft von morgen schlägt einen Abschussplan vor und ist für 
seine zügige Erfüllung verantwortlich.

	 •	 Die	Abschussplanung	der	Hegegemeinschaft	berücksichtigt	die	Interessen		
  der grundeigentümer und die ansprüche des wildes auf eine artgerechte  
  alters- und Sozialstruktur und populationsgröße.

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	stellt	die	Erfüllung	des	Abschusses	bis	zum	31.12.		
  eines Jahres sicher. dazu nutzt sie alle ihr zur verfügung stehenden   
  instrumente wie die freigabe eines gruppenabschusses, die organisation  
  gemeinschaftlicher, revierübergreifender Jagden und ggf. den körperlichen  
  nachweis des erlegten wildes. 

Die Hegegemeinschaft von morgen betreibt eine breit angelegte Öffentlich-
keitsarbeit und sorgt für die Fortbildung ihrer Mitglieder. 

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	informiert	die	Öffentlichkeit	in	ihrer	Region	über		
  wildtiere, macht auf konflikte zwischen wildtier und mensch aufmerksam  
  und präsentiert geeignete lösungswege.

	 •	 Der	Internetauftritt	der	Hegegemeinschaft	dient	auch	der	Kommunikation		
  interner informationen z.b. über gemeinsame Jagden oder den Stand der  
  abschusserfüllung und unterstützt die vermarktung des wildbrets. 

	 •	 Die	Hegegemeinschaft	baut	ihre	jährliche	Hegeschau	zu	einer	öffentlichen,		
  publikumswirksamen veranstaltung aus. 

	 •	 Die	Jagdausübungsberechtigten	und	die	Mitjäger	in	den	Revieren	werden	auf	
  initiative der hegegemeinschaft regelmäßig in den bereichen des   
  wildbiologischen wissens, im ansprechen und der wildverwertung   
  weitergebildet sowie in ihrer Schießfertigkeit trainiert.

Forderungen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Hegegemeinschaften
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